
Anlage 1d 
(zu Ziffer II Nr. 3) 

Stundentafel für die Grundschule 
LRS-Klassea

Klassenstufe LRS 3/I LRS 3/II 
Deutschb  7    7   
Sachunterrichtb 2

9c

   2 
9c

Englisch 1 2
Mathematik 4 4
Sport 3 3
Evangelische Religiond 1 1
Katholische Religiond 1 1
Ethikd 1 1
Kunst  1      1     
Musik 1 3c    1 3c   
Werken  1      1     

Summe 21 22

Spezifisch muttersprachlicher Unterrichte 3+3f  3+2f

Förderunterricht 2 2

                                                
a An Grundschulen im sorbischen Siedlungsgebiet, die Sorbisch als Fremdsprache unterrichten, wird zusätzlich das Fach Sorbisch mit jeweils 2 Stunden 

in 3/I und 3/II unterrichtet. Die Summe der Stunden beträgt in 3/I 23 und in 3/II 24 Stunden. 
b An Grundschulen im sorbischen Siedlungsgebiet, die Sorbisch als Mutter- oder Zweitsprache unterrichten, gelten jeweils in 3/I und 3/II die Stunden für 

Deutsch, Sorbisch und Sachunterricht in der Klassenstufe 3 entsprechend der Anlage 1b. Die Summe der Stunden beträgt in 3/I 25 und in 3/II 
26 Stunden. 

c Die Anteile der einzelnen Fächer innerhalb des Fächerblockes können je nach didaktischen Erfordernissen epochal flexibel verwendet werden. Inner-
halb des Schuljahres müssen die Zeitanteile jedes Faches gewahrt bleiben. 

d Wahlmöglichkeit zwischen Evangelischer Religion oder Katholischer Religion oder Ethik 
e Deutsch oder Sorbisch 
f Der Dehnungsbonus ist gemäß Nummer 4.2.2 VwV LRS-Förderung insbesondere zur differenzierten Förderung zu nutzen. 


